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§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unserer Lieferanten erfolgen ausschließlich aufgrund 
dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Lie-
feranten über die von ihnen angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließen.
2. Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichender 
Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen.  
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. Ergänzungen und 
Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Einkaufsbedingun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuris-
ten sind die Mitarbeiter des Bestellers nicht berechtigt, hiervon abweichende Abreden zu treffen.  
4. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, sowie sonstige telekommuni-  
kative Übermittlung, insbesondere auch per E-Mail. 
5. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.

§ 2 Angebotsunterlagen
An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich 
gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unserer Bestellung zu verwenden. 
Nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten gegenüber sind sie 
geheim zu halten.

§ 3 Preise und Zahlung
1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Verein-
barung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein.
2. Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 14 Ta-
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gen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3% Skonto oder innerhalb von 45 Tagen nach 
Rechnungserhalt netto. 
3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend.
2. Der Lieferant steht für die Beschaffung der für seine Leistungen erforderlichen Zulieferungen und 
Leistungen – auch ohne Verschulden – uneingeschränkt ein. Der Lieferant hat in jedem Fall ohne Ver-
schulden für die von ihm beschafften Zulieferungen und Leistungen wie für eigene Lieferungen oder 
Leistungen einzustehen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Mängel.
3. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann.
4. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir be-
rechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung zu 
verlangen und vom Vertrag zurückzutreten.

§ 5 Gefahrübergang / Dokumente
1. Die Lieferung hat, sofern nicht anderes schriftlich vereinbart ist, „frei Haus“ zu erfolgen. Die Ge-
fahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, erst auf uns über, wenn uns die Ware an dem 
vereinbarten Bestimmungsort übergeben wird.
2. Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen unsere Bestellnummer, 
Projektnummer, Artikelnummer, Artikelbezeichnung sowie unseren Projektnamen und den Sachbear-
beiter bei uns anzugeben. Unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung unvermeid-
lich, für die wir nicht einzustehen haben.
3. Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, dem Auftraggeber spätestens mit Lieferung sämtli-
che Bedienungs- und Wartungsunterlagen, sowie Pflegeanleitungen in 3-facher Ausführung zu über-
geben. 

§ 6 Mängelhaftung
1. Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige Qualitäts- oder Quanti-
tätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern sie innerhalb einer Frist von drei Ar-
beitstagen beim Lieferanten eingeht.  
2. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. Unabhängig davon sind wir grund-  
sätzlich berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung zu 
verlangen. In diesem Fall ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung oder 
der Ersatzlieferung erforderliche Aufwendungen zu tragen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesonde-
re das auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten.
3. Die Gewährleistungsfrist beträgt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB 36 Monate, gerechnet ab 
Gefahrübergang. Im übrigen gilt die gesetzliche Regelung.
4. Zur Sicherung der Mängelansprüche sind wir berechtigt, 5% der Rechnungssumme einzubehalten. 
Dieser Einbehalt kann ausschließlich Zug um Zug gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten 
und selbstschuldnerischen Sicherheit für Mängelansprüche eines in der Europäischen Union zuge-
lassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden. Die Sicherheit für Mängelansprü-  
che erstreckt sich auf die Erfüllung der Mängelansprüche einschließlich Schadensersatz sowie auf die 
Erstattung von Überzahlungen einschließlich der Zinsen. In der Bürgschaft ist auf die Einreden aus 
§§ 770 bis 772 BGB zu verzichten, auf die Einrede der Aufrechenbarkeit jedoch nur soweit, 



wie die Gegenforderung des Lieferanten nicht unbestritten oder nicht rechtskräftig festgestellt ist. 
Die Bürgschaft darf keine Hinterlegungsklausel enthalten. 
In der Bürgschaft ist vorzusehen, dass die Bürgschaftsansprüche nicht vor den gesicherten Ansprü-
chen verjähren. In der Bürgschaft ist vorzusehen, dass für Streitigkeiten aus der Bürgschaft aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet. In der Bürgschaft ist als 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus der Bürgschaft Wiesbaden zu vereinbaren. Eine nicht verwertete 
Sicherheit ist nach Ablauf der Gewährleistungszeit zurückzugeben. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt 
unsere geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, dürfen wir einen entsprechenden Teil 
der Sicherheit zurückhalten.

§ 7 Produkthaftung / Freistellung / Haftpflichtversicherungsschutz
1. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem 
Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.
2. In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683,
670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rück-
rufaktion ergeben, soweit der Anspruch nicht aus den §§ 830, 840 BGB in Verbindung mit
§ § 426, 254 BGB folgt.
Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – so-
weit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
3. Der Lieferant stellt uns von allen Ansprüchen unserer Kunden frei, die diese aufgrund von Werbe-
aussagen des Lieferanten, eines Vorlieferanten (als Hersteller im Sinne des § 4 Abs. 1 oder 2 Prod-
HaftG) oder eines Gehilfen eines der Genannten geltend machen und welche ohne die Werbeaussage 
nicht oder nicht in dieser Art oder Höhe bestehen würden.  Diese Regelung gilt unabhängig davon, 
ob die Werbeaussage vor oder nach Abschluss dieser Vereinbarung erfolgt.
4. Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer Deckungssumme von 
2.000.000,00 € pro Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten.

§ 8 Schutzrechte
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 
weltweit verletzt werden, soweit er nicht nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat.
2. Werden wir von einem Dritten in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, uns auf 
erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Wir sind nicht berechtigt, mit dem 
Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, insbesondere 
einen Vergleich abzuschließen.
3. Die Freistellungsverpflichtung des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus 
oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendigerweise erwachsen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt / Beistellungen
1. Soweit wir Teile bei Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung 
oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verar- beitet, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Vereinbarung. 
2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 



vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vor-
behaltssache zu den anderen vermischten Gegen- ständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt 
die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt 
als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Lieferant verwahrt das 
Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.

§ 10 Vertragsstrafe
1. Die in der Angebotserklärung des Lieferanten genannten Zwischen- und Liefertermine sind ver-
tragsstrafenbewehrt.
2. Für die schuldhafte Überschreitung der vereinbarten Zwischentermine hat der Lieferant für je-
den Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Nettoauftragssumme der zum 
jeweilig überschrittenen Zwischentermin fertig zu stellenden Teilleistung zu zahlen. Für die Über-
schreitung von Zwischenterminen angefallene Vertragsstrafen werden auf Vertragsstrafen für folgende 
Zwischentermine bzw. den Liefertermin angerechnet.
3. Für die schuldhafte Überschreitung des Liefertermins hat der Lieferant für jeden Werktag des Ver-
zuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % der Nettoauftragssumme zu zahlen.
4. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.
5. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt. 
Jedoch wird eine verwirkte Vertragstrafe auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.
6. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung vorbehalten werden.
7. Soweit sich Vertragsfristen aufgrund etwaiger berechtigter Ansprüche des Auftragnehmers auf 
Verlängerung der Lieferfristen verschieben oder soweit Vertragsfristen einvernehmlich neu festgelegt 
werden, knüpft die vorstehende Vertragsstrafenregelung an die neuen Termine an, ohne dass es hier-
zu einer erneuten besonderen Vereinbarung hinsichtlich der Vertragsstrafenregelung bedarf.

§ 11 Abwendung von Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechten
1. Macht einer der Vertragspartner von einem Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zurückbehaltungs- 
recht Gebrauch, so ist er verpflichtet denjenigen Betrag zu beziffern, wegen dessen er das Recht 
geltend machen will. Bestreitet der andere Vertragspartner die Berechtigung der Geltendmachung 
des Leistungsverweigerungs- bzw. Zurückbehaltungsrechts, so ist er berechtigt, die Geltendmachung 
durch Sicherheitsleistung in der Höhe des bezifferten Betrages abzuwenden.
2. Sicherheit zur Abwendung eines Leistungsverweigerungs- bzw. Zurückbehaltungsrechts nach § 11
dieses Vertrages kann geleistet werden durch Hinterlegung oder durch Stellung einer selbstschuld-  
nerischen, unbefristeten Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts 
oder Kreditversicherers. 
3. Die Kosten der Sicherheit sind von den Parteien in dem Verhältnis zu tragen, in dem die Geltend- 
machung des Leistungsverweigerungs- bzw. Zurückbehaltungsrechts berechtigt bzw. unberechtigt war. 

§ 12 Abtretung von Forderungen, Aufrechnung
1. Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf unserer Zustimmung. Ohne die
erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. Wir werden die Zustimmung nur ver-
weigern, wenn nach Prüfung im Einzelfall unsere Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungs-
beziehung die Interessen des Vertragspartners an der beabsichtigten Abtretung überwiegen.
2. Eine Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist nur zulässig, wenn diese Ansprüche durch uns nicht 
bestritten werden oder rechtskräftig festgestellt sind.



§ 13 Vertraulichkeit
1. Vertrauliche Informationen sind alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der CI & Design Solutions 
GmbH und ihrer Kunden sowie alle sonstigen betrieblichen und geschäftlichen Informationen, egal ob 
in schriftlicher, mündlicher, elektronischer oder visueller Form über die der Lieferant während eines 
Briefings oder zu einem anderen Zeitpunkt im Zusammenhang mit dem jeweiligen Projekt Kenntnis 
erlangt. Informationen, die vor der Kenntniserlangung bereits allgemein bekannt sind, sind keine 
vertraulichen Informationen.
2. Der Lieferant hat sämtliche vertraulichen Informationen gegenüber Dritten geheim zu halten und 
nicht zu veröffentlichen. Der Lieferant hat die vertraulichen Informationen so sorgfältig aufzubewah-
ren, dass Dritte nicht Einsicht nehmen können. Die Verwendung der vertraulichen Informationen für 
andere Zwecke als die Erstellung eines Angebots oder der Leistungserbringung für uns ist untersagt. 
Diese Pflichten gelten für unbestimmte Dauer. Die Verpflichtung endet dann, wenn die vertraulichen 
Informationen ohne das Zutun des Lieferanten allgemein bekannt geworden sind oder wir der Weiter-
gabe einzelner vertraulicher Informationen zugestimmt haben.
3. Dem Lieferanten ist es untersagt, mit unseren Kunden über die Dauer der Zusammenarbeit direkt 
oder über Mittelsmänner in Kontakt zu treten.
4. Der Lieferant hat vertrauliche Informationen nur solchen seiner Angestellten zugänglich zu ma- 
chen, die mit der Erstellung des Angebots oder der Leistung für uns unmittelbar betraut werden und 
die ihrerseits zur Geheimhaltung für unbestimmte Dauer verpflichtet sind. Der Lieferant ist für die 
Einhaltung der Geheimhaltungsverpflichtung durch seine Angestellten verantwortlich. 
5. Sämtliche dem Lieferanten überlassenen Datenträger, Unterlagen und Muster bleiben unser Ei-  
gentum. Auf Verlangen von uns sind diese sofort zurückzugeben. Gespeicherte vertrauliche Informa-
tionen, Kopien von vertraulichen Informationen sowie von Lieferanten angefertigte Auf zeichnungen 
und erstellte Daten mit vertraulichen Informationen müssen auf Anforderung von uns, spätestens 
jedoch nach Beendigung der Zusammenarbeit, vernichtet werden. 
6. Soweit der Lieferant vor einer staatlichen Behörde oder vor einem staatlichen Gericht vertrauliche 
Informationen offen legen muss, hat der Lieferant uns dies rechtzeitig vor der Offenlegung schrift-  
lich anzukündigen. 
7. Die Erteilung von Auskünften oder Einsichtnahmen in diesen Vertrag oder in Pläne und Ausschrei-  
bungsunterlagen an Dritte ist untersagt, sofern solche Auskünften oder Einsichtnahmen nicht für die 
Durchführung des Vertrages erforderlich sind. Gleiches gilt für eventuell im Zusammenhang mit der 
Durchführung dieses Vertrages bekannt werdende Betriebgeheimnisse und sonstige vertrauliche Anga-
ben des Auftraggebers. 
8. Veröffentlichungen über die Leistungen des Lieferanten oder Teile des Projekts  sind nur nach vor-  
heriger schriftlicher Zustimmung von uns zulässig. Gleiches gilt hinsichtlich der Nennung von uns 
oder unseren Auftraggebern durch den Lieferanten, insbesondere bei Werbung des Lieferanten, auch 
auf dessen Homepage.
9. Der Lieferant hat – vorbehaltlich einer gesondert abgeschlossenen Geheimhaltungsverpflichtung - 
für jeden Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen die Vertraulichkeit oder Verwendungsbeschränkung 
eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe, mindestens jedoch 10.000,00 € zu leisten. Die Vertrags-
strafe kann ungeachtet eventueller Schadensersatz- ansprüche gefordert werden, ist aber hierauf 
anzurechnen. 

§ 14 - Schlussbestimmungen / Gerichtsstand / Rechtswahl
1. Sollte eine oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der übrigen 



Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden zusammen wirken, die unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmung durch diejenige wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, 
die dem von den Parteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirt-
schaftlichen Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Lücken des Vertrages.
2. Für die Durchführung dieses Vertrages gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland ohne die Ver-
weisungsnormen des Internationalen Privatrechts. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) ist ausgeschlossen.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit die- 
sem Vertrag ist – sofern der Lieferant Kaufmann ist - Wiesbaden.
4. Der Lieferant, der seinen Sitz außerhalb der BRD hat, verpflichtet sich, spätestens 14 Tage nach 
Vertragsabschluss einen inländischen (deutschen) Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.


